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 Veröffentlicht am 03.06.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Vertragliche Verp6ichtungen haben keinen Ein6uss auf die Schuld, wenn es dem Täter oblag, vor Aufnahme der

inkriminierten Tätigkeit entsprechende vertragliche Vorkehrungen zu tre9en oder entgegenstehende Verträge nicht

einzugehen.
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